
Bankverbindung I St. -Nr. 

Sparkasse Landshut 

IBAN: DE91 7435 0000 0000 0179 81 

BIC: BYLADEM1LAH 

Steuernummer: 132/114/51577 

Landratsamt Landshut 

Josef-Neumeier-Allee 1 I 84051 Essenbach 

Telefon: 08703 9073-0 

 

poststelle@landkreis-landshut.de 

www.landkreis-landshut.de 

www.landkreis-landshut-erleben.de 

Öffnungszeiten

Mo 08:00  - 12:00, 13:30 - 15:30 

Di - Mi 07:30  - 12:00 

Do 08:00  - 12:00, 13:30 - 17:00 

Fr 08:00  - 12:00 

 

Busanbindung: Linie 307 Seite 1 von 1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 
Landratsamt Landshut 
Sachgebiet 17 – ÖPNV, Schülerbeförderung 
Stand: 02/2026 
 
 
 
Information für die Schüler aus dem Landkreis Landshut, die das Johannes-

Nepomuk-Gymnasium Rohr i. NB besuchen/besuchen wollen: 

 
Der Wechsel der Trägerschaft des Johannes-Nepomuk-Gymnasiums Rohr i.NB, durch den das 
Gymnasium beginnend zum Schuljahr 2025/2026 nach und nach verstaatlicht wird, wirkt sich auch 
auf die Schülerbeförderung aus. 
 
Zum Schuljahr 2025/2026 wurden die Jahrgangsstufen fünf bis sieben staatlich 
anerkannt und sind somit nicht mehr dem kirchlichen Träger untergeordnet. Das 
bedeutet, dass das Alleinstellungsmerkmal des kirchlichen Trägers für diese Klassen nicht mehr 
zutrifft und die Schülerbeförderung für die Schüler aus dem Landkreis Landshut für diese Klassen 
nicht mehr übernommen wird (ab dem Schuljahr 2026/2027 dann für die Klassen fünf bis acht usw.). 
Ausnahmen bestehen z.B. bei der Wahl eines bestimmten Zweiges. Für Auskünfte diesbezüglich setzen Sie 
sich bitte mit den Mitarbeitern der Schülerbeförderung des Landkreises Landshut in Verbindung.  

 
Die darüber liegenden Klassen (im Schuljahr 2025/2026 Klasse acht bis 13, im Schuljahr 2026/2027 
Klasse neun bis dreizehn usw.) bleiben bis zum Ausscheiden unter dem kirchlichen Träger und 
behalten somit das Alleinstellungsmerkmal und damit die Gewährung der Fahrberechtigung. 

 

Bestandsschüler:  

Bestandsschüler sind die Schüler, die das Gymnasium Rohr bereits vor oder im Schuljahr 2024/2025 

besucht haben. Diese Schüler haben Vertrauensschutz bis zum regulären Ausscheiden.   

Das heißt, Bestandsschülern wird ein Schulwechsel wegen dem Vertrauensschutz nicht zugemutet. 
Diesen wird bis zum regulären Ausscheiden der betroffenen Schüler*innen die Fahrberechtigung 
gewährt. 
 
Aber:  
Schüler, die im Schuljahr 2025/2026 neu hinzugekommen sind und eine staatliche Klasse 
(Jahrgangsstufe fünf, sechs oder sieben) besucht haben, genießen diesen Vertrauensschutz nicht. 
 

Für Fragen stehen Ihnen die Mitarbeiter der Schülerbeförderung gerne zur Verfügung: 
 
Tel: 08703 9073-1711 

E-Mail: schuelerbefoerderung@landkreis-landshut.de 

 


